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RS OGH 1986/5/5 Bkd116/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1986

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Es zählt zu den grundlegenden P3ichten jedes Rechtsanwaltes, durch entsprechende organisatorische Maßnahmen in

seiner Kanzlei sicherzustellen, daß anberaumte Tagsatzungen ordnungsgemäß besucht, insbesondere aber in diesen

Tagsatzungen ausschließlich zur Vertretung befugte Personen namens des Rechtsanwaltes einschreiten.
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